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Dafür & dagegen 23

Soll der BVG-Mindestzinssatz
gesenkt werden?
Wegen gesunkener Rendite- und gestiegener Lebenserwartung wollen Bundesrat und Parlament den Mindestumwandlungssatz

der Pensionskassen senken. Das hiesse für die zweite Säule, dass Neurenten künftig tiefer ausfielen. (Die laufenden

Renten wären davon nicht betroffen.) Ist das Rentenklau oder ein Akt der Vernunft? Am 7. März stimmen wir darüber ab.

Christa Mark-

walder Bär,

Nationalrätin BE,

FDP.Die Liberalen,

Juristin bei Zurich

Versicherungen

Die Schweiz ist stolz auf ihr Dreisäulen-

system zur Absicherung des Lebens-
standards im Alter. Um das System mit
AHV, beruflicher Vorsorge und privatem
Sparen werden wir von vielen Ländern

beneidet, die sich vorab auf Umlage-
verfahren wie die AHV abstützen. Damit
es langfristig aufrechterhalten werden
kann, müssen die verschiedenen Para-

meter von der Politik regelmässig über-

prüft und allenfalls angepasst werden.
Das Parlament hat auf Vorlage des Bun-

desrats mit grosser Mehrheit beschlossen,
den Umwandlungssatz schrittweise auf
6,4 Prozent innerhalb von fünf Jahren
nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung
zu senken. Dies wird von linker Seite mit
einem Referendum bekämpft, obwohl die

Senkung nötig und vernünftig ist.
Heute findet in der zweiten Säule eine

massive Umverteilung von Erwerbstäti-

gen und Arbeitgebern zu Rentnern statt -
rund 600 Mio. Franken werden jährlich
an Renten ausbezahlt, die von deren AI-

terskapital nicht erwirtschaftet wurden.
Dies ist systemwidrig, da es gerade Sinn
und Zweck der beruflichen Vorsorge ist,
dass jede und jeder individuell sein AI-

terskapital anspart und dieses dann mit-
tels des Umwandlungssatzes in Renten

umgerechnet oder als Kapitalbezug nach
der Pensionierung ausbezahlt wird.

So produziert der Status quo Renten-

löcher, die von den Erwerbstätigen und
Arbeitgebern heute und in Zukunft finan-
ziell gestopft werden müssen.

Die heutigen Rentnerinnen und Rentner
sind von der Anpassung des Umwand-

lungssatzes nicht betroffen - ihr Besitz-
stand wird garantiert. Deshalb liegt es im
Interesse von Jung und Alt, das Vorsorge-

system der zweiten Säule auf eine ge-
sunde und langfristige Basis zu stellen
und am 7. März Ja zu sagen.

Hl
Otto Piller, alt

Ständerat FR, SP,

Physiker, ehe-

maliger Direktor

des Bundesamtes

für Sozial-

Versicherungen,

Präsident von

Curaviva Schweiz

Bei der Verfassungsabstimmung zum
Dreisäulenprinzip im Jahre 1972 wurde
zugesichert, dass insbesondere Personen

mit kleinen und mittleren Einkommen
mindestens 60 Prozent des letzten Ein-
kommens als Altersrente aus der AHV
und der Pensionskasse erhalten.

Erfreulicherweise steigt unsere Lebens-

erwartung stetig an. Also muss das ange-
sparte Alterskapital der zweiten Säule für
eine längere Zeitspanne ausreichen. Der

Umwandlungssatz legt fest, wie viel da-

von jährlich als Rente ausbezahlt wird.
Mit der ersten Revision des BVG, die 2005

in Kraft trat, wurde beschlossen, den

Umwandlungssatz von 7,2 Prozent in
sehr kleinen 0,05%-Schritten bis 2014

auf 6,8 Prozent abzusenken, um der stei-

genden Lebenserwartung Rechnung zu
tragen. Damit das 60-Prozent-Leistungs-
ziel für alle betroffenen Jahrgänge trotz-
dem erreicht wird, wurden die Alters-

gutschriften entsprechend angehoben.
Nun griff die Mehrheit des Parlaments

zum Vorschlaghammer, um Sozialabbau
auf dem Buckel der Rentnerinnen und
Rentner zu betreiben. Der Umwandlungs-
satz soll ohne Kompensation bei Alters-

gutschriften möglichst rasch auf 6,4 Pro-

zent gesenkt werden, was eine massive

Rentenkürzung und eine Aufgabe des

60-Prozent-Leistungszieles brächte. Damit
würde die sozialverträgliche erste Revision

ausser Kraft gesetzt, und es käme zu einem
starken Sozialabbau in der Altersvorsorge.
Mit der ersten, laufenden Revision haben

wir einen guten Weg beschritten, um der

steigenden Lebenserwartung Rechnung zu

tragen. Führen wir diese zu Ende, und
schicken wir diese Abbauvorlage mit
einem wuchtigen Nein an den Absender „
zurück. Es bleibt dann genügend Zeit, falls f
nötig, eine sozialverträgliche Vorlage für a,

die Jahre nach 2014 vorzubereiten. s

ZEITLUPE 3-2010


	Dafür & dagegen : soll der BVG-Mindestzinssatz gesenkt werden?

